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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft sowie damit im Zusammenhang stehende Erklärungen hat

jeder Kinder- und Jugendhilfeträger zu beurkunden und zu beglaubigen.

2. (2)Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat Ausfertigungen der von ihm beurkundeten Erklärungen über die

Anerkennung der Vaterschaft sowie damit im Zusammenhang stehende Erklärungen und der ihm dafür

übergebenen beglaubigten Erklärungen der zuständigen Personenstandsbehörde zu übermitteln.

3. (3)Erklärungen über die Zustimmung zur Adoption von Kindern und Jugendlichen und damit im Zusammenhang

stehende Erklärungen hat jeder Kinder- und Jugendhilfeträger zu beurkunden und zu beglaubigen. Hat ein

Kinder- und Jugendhilfeträger eine solche Zustimmung beurkundet, so hat er auch ihren Widerruf zu

beurkunden. Auf Ersuchen des zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers oder des Gerichts ist diesen eine

beglaubigte Abschrift der Erklärung zu übermitteln.

In Kraft seit 01.05.2013 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 44 B-KJHG 2013
	B-KJHG 2013 - Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013


